
Entlastungsdienst für betreuende Angehörige  
Einsatzvereinbarung 
 
Zwischen dem Roten Kreuz Schaffhausen und Angehörigen/Auftraggebern wird folgende 
Vereinbarung abgeschlossen: 
 
Angehörige 

 

Name       Telefonnummer:    

 

Adresse             

 

Klientin/Klient 

 

Name       Telefonnummer:    

 

Adresse             

 

Einsatzort       Einsatz ab:     

 

Art des Einsatzes:            

 

Tarife Bitte ankreuzen  

Basis ist das steuerbare Einkommen plus 10% des steuerbaren Vermögens. Bitte legen Sie 
uns eine Kopie der letzten Steuerrechnung dazu. Selbstverständlich werden alle Unterlagen 
vertraulich behandelt.  
 
Tarife steuerbares    Stundenansatz   Halbtagesansatz/Std. 

Einkommen       (ab 5ter Std)  
 

1  bis 20'000    CHF 10.00   CHF 8.00  
2  20’ bis 40'000   CHF 15.00   CHF 12.50  
3 40’ bis 50'000   CHF 18.00   CHF 15.00  
4  50’ bis 70’000   CHF 22.00   CHF 18.00  
5  70’ bis 100'000   CHF 28.00   CHF 23.00  
6  ab 100'000   CHF 34.00   CHF 27.50  
 
Wenn wir von Ihnen keine Angaben zum steuerbaren Einkommen erhalten, gehen wir davon 
aus, dass dieses in der höchsten Tarifstufe liegt. 
 
Der Auftraggeber erklärt mit seiner Unterschrift, dass er die Kundeninformation zur Kenntnis 

genommen hat und damit einverstanden ist. 

Schaffhausen,   Schaffhausen,  
 
Rotes Kreuz Schaffhausen   Auftraggeber/in 
 
 
Helene Baumann 
Leiterin Entlastungsdienste       



 

 

 

Kundeninformation 

 

Betreuerin 

Die Betreuung erfolgt durch eine qualifizierte, für den Einsatz geeignete Betreuerin. Die 

Betreuerin ist beim Roten Kreuz Schaffhausen angestellt und wird sorgfältig ausgewählt, 

begleitet und qualifiziert. Sie nimmt regelmässig an Fortbildungen und am Erfahrungs-

austausch teil. Alle Betreuerinnen haben den Pflegehelferkurs SRK absolviert oder eine 

gleichwertige Ausbildung. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es Laien sind und 

in der Regel über keine spezifische Ausbildung verfügen für die Betreuung sehr 

pflegebedürftiger oder stark behinderter Menschen.  

 

Einsatz/Aufgaben 

Das Auftragsverhältnis beginnt mit der Zusage des Einsatzes und endet mit dessen 

vereinbartem Ablauf. Der Einsatz dauert in der Regel mindestens 2 Stunden. Die 

Angehörigen informieren die Betreuerin über Alles, was für die Betreuung notwendig ist und 

hinterlassen ihre Telefonnummer oder die einer Vertrauensperson der Familie und halten 

sich an die abgemachte Rückkehrzeit. Allgemeine Haushaltaufgaben, die nicht direkt im 

Zusammenhang stehen mit der Betreuung, werden NICHT übernommen. Die Betreuerin 

behandelt alle Informationen vertraulich und die Geheimhaltungspflicht dauert auch nach 

Beendigung des Auftrages an. Sie verpflichtet sich sämtliche Personendaten, sowie sonstige 

Daten, zu denen sie in Ausübung ihrer Arbeit Zugang hat, nicht an Dritte weiterzugeben. 

 

Haftung 

Das Rote Kreuz Schaffhausen ist zuständig für die sorgfältige Ausführung des vereinbarten 

Auftrags. Wir haften nicht für Schäden, die infolge ungenügender oder mangelhafter 

Information verursacht worden sind. Das Rote Kreuz behält sich das Recht vor einen Auftrag 

zu sistieren, wenn die Betreuungssituation zu komplex wird. 

 

Entschädigung 

Die Einsätze werden nach den von uns festgelegten Tarifen verrechnet und sind innert 30 

Tagen zahlbar. Bei kurzfristigen Absagen, das heisst weniger als 12 Stunden vor dem 

Einsatz, wird der Minimaleinsatz von 2 Stunden verrechnet. Nacht- und Wochenendeinsätze 

erfolgen nach Absprache. 

 

Spesen 

Allfällige Spesen im Zusammenhang mit dem Einsatz werden verrechnet. Für den gesamten 

Arbeitsweg (hin und zurück) wird bei einer Distanz von mehr als 10 km eine Kilometerent-

schädigung von 60 Rp./km verrechnet, beziehungsweise die gesamten Fahrkosten bei 

Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel. 

 

Wir freuen, uns diese Aufgabe übernehmen zu dürfen und danken Ihnen für das Vertrauen. 

 

Rotes Kreuz Schaffhausen 

 

 

Helene Baumann-Werner       

Leiterin Entlastungsdienste       

 


